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(1) Oberirdisch durfen nur einwandige Lagerbehalter in einer Auffangwanne und doppelwandige Lagerbehalter mit
Leckanzeigesystem aufgestellt werden.

(2) Oberirdische Lagerbehalter mussen standsicher aufgestellt sein. Die Bildung von Kondenswasser an den
Lagerbehaltern ist durch geeignete MaBBnahmen zu verhindern. Stahlbehdlter sind an der Auflageflache gegen
Feuchtigkeit zu schitzen.

(3) Das Volumen der Auffangwanne einwandiger Lagerbehalter muss so grol3 sein, dass das gesamte Lagervolumen
aufgefangen werden kann. Die Auffangwanne muss flussigkeitsdicht und bestandig gegentuber dem gelagerten Heizol
sein. Durch die Bauteile der Auffangwanne dirfen keine Durchlasse, auch nicht fir Rohrleitungen, fuhren. Eine
Flussigkeitsansammlung in der Auffangwanne muss ersichtlich sein oder durch eine Einrichtung zumindest optisch
sichtbar angezeigt werden. Auffangwannen im Freien sind so auszufuhren, dass keine Niederschlagswasser in die

Auffangwanne gelangen kénnen.

(4) Oberirdische doppelwandige Lagerbehalter mit Leckanzeigesystem und einwandige Lagerbehalter mit
Auffangwanne durfen im Freien oder, soweit aus Grunden des Brandschutzes zuldssig, aulerhalb von
Brennstofflagerrdumen nur aufgestellt werden, wenn keine Brandgefahr und keine mechanischen Beschadigungen zu

befurchten sind.

(5) Freiliegende Armaturen von im Freien zugdnglichen Lagerbehaltern sind gegen Manipulation durch Unbefugte zu

sichern. Im Freien verwendete Kunststoffbehalter sind gegen UV-Strahlen zu schiitzen.

(6) Oberirdische Behalter mit Ausnahme von Batteriebehdltern missen mindestens folgende Abstande aufweisen:

0cm
a) zu den Wanden der Auffangwanne an der Seite, an
40 cm
der
die Olpumpen oder sonstigen Armaturen angebracht
sind
an allen anderen Seiten
25cm
b) zur Decke
10 cm
¢) zum FuBboden, sofern es sich nicht um oberirdische
stehende zylindrische Lagerbehélter mit flachem Boden
handelt
40 cm
d) zu anderen Behaltern
100 cm

e) zu Umfassungsbauteilen vor den Einsteigdffnungen des
Behalters

(7) Batteriebehalter dirfen einzeln oder in zusammengeschlossenen Gruppen von hochstens finf Stick mit einem
Rauminhalt von insgesamt nicht mehr als 10.000 | aufgestellt werden. Die einzelnen Behalter missen voneinander
mindestens 4 cm entfernt sein. Der Abstand von den Wanden der Auffangwanne muss an einer Langs- und an einer
Querseite mindestens 40 cm, an den beiden anderen Seiten mindestens 5 cm und von der Decke mindestens 25 cm

betragen.

(8) Zwischenbehalter sind méglichst im Lagerraum unterzubringen. In Heizraumen durfen Zwischenbehalter mit einem
Rauminhalt bis zu 500 | ohne Auffangwanne eingebaut werden. Hiebei muss der waagrechte Abstand von Feuerstatten

mindestens 1 m betragen.

In Kraft seit 09.09.2009 bis 31.12.9999



© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 4 ÖTV
	ÖTV - Öltankverordnung


